


Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 223

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 21.01.1974 Es gilt die BauNVO 1968

1. Art der baulichen Nutzung

Die gemäß § 3 (3) der BauNVO vom 26.11.1968 vorgesehenen Ausnahmen werden gemäß 
§ 1 (4) der selben Verordnung nicht Bestandteil des Bebauungsplanes

Die erforderlichen Stellplätze für Personenkraftwagen sind in einer Gemeinschaftstiefgarage und 
als oberirdische offene Stellplätze vorgesehen.

2. Baugestaltung

Gemäß der 3. Verordnung zur Änderung der 1. Verordnung zur Durchführung des Bundesbauge-
setzes vom 21.4.1970 werden folgende Festsetzungen über die äußere Gestaltung der baulichen 
Anlagen und die Außenanlagen Bestandteil des Bebauungsplanes.

a) Außenwände

Sämtliche Außenwände sind in Ziegelrohbau oder Verblendbauweise auszuführen. Sich 
dem Bau einordnende andersartige Fassadenteile sind zugelassen.

b) Dächer

Werden Dachaufbauten für Aufzugschächte vorgesehen, so sind diese in ihrer Gestaltung in 
den Hauptbaukörpder ggf. durch eine besondere Dachgestaltung einwandfrei einzuordnen.

c) Garagen

Die im Plan vorgesehene Tiefgarage darf höchstens 1,50 m über die künftige Geländehöhe 
herausragen.

d) Außenanlagen

Die unbebauten und nicht als Zugänge, Zufahrten und Kinderspielplatz genutzten Flächen 
sind ohne Einfriedigung zu gestalten.

* Zwischen den Stellplätzen und dem Weg Flur 34 Flurstück 1809 ist entlang des gesamten 
Grundstückes Flur 34 Flurstück 1766 eine 1,80 m hohe Mauer zu errichten.

* Die aufgrund des Ratsbeschlusses vom 11.5.1973 geänderten Festsetzungen wurden in den 
Text eingearbeitet.




